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1 Lage und Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes 

Meinhard ist eine nordhessische Gemeinde im Werra-Meißner-Kreis, die unmittelbar an das 
Bundesland Thüringen angrenzt. Grebendorf ist einer von 7 Ortsteilen der Gemeinde Mein-
hard und liegt ca. 2 km nordöstlich der Kreisstadt Eschwege. 

Naturräumlich liegt die Gemeinde Meinhard im Unteren Werraland. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „An der Schindersgasse“ liegt am südlichen Rand von Grebendorf, nördlich 
der Bundesstraße B 249. Die bebaute Ortslage schließt sich im Norden und Nordwesten an. 
Der Änderungsbereich befindet sich in westlicher Lage der Straße „An der Schindersgasse“ 
und südlich der Schwebdaer Straße. Im Norden und Westen wird der Geltungsbereich durch 
die Schwebdaer Straße, im Osten durch die Schindersgasse und im Süden durch den Radweg 
parallel der B 249 begrenzt. Das Plangebiet liegt im Werratal auf einer Höhe von ca. 160 m 
üNN und ist weitestgehend eben. 

Der Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Grebendorf, Flur 13, und umfasst eine Fläche 
von ca. 0,38 ha und schließt die folgenden Flurstücke mit ein: 57/46 und 57/47 sowie 90/7 
teilweise. Er schließt alle Flächen mit ein, die im unmittelbaren Umfeld des Flurstücks 57/46 
liegen und deren Nutzung aufgrund örtlicher Änderungen ggb. dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan geändert wurden. 

2 Veranlassung der Planung 

Durch den Aufstellungsbeschluss zur 6. Änderung des Bebauungsplanes „An der Schinders-
gasse“, Gemarkung Grebendorf am 09.08.2019 soll der rechtskräftige Bebauungsplan vom 
11.04.1997 geändert werden. 

Der aktuelle Nutzer und Eigentümer des Grundstücks 57/46 betreibt ein Schnellrestaurant und 

ist daher auf eine gute verkehrliche Anbindung, Stellplatzflächen und ausreichend große Ge-
bäudeflächen angewiesen. Das Schnellrestaurant hat sich am Standort etabliert und wird stark 
nachgefragt. Um das Platzangebot zu vergrößern soll in einem ersten Schritt ein Anbau nach 
Norden erfolgen und in der Folge soll das Gebäude in einem weiteren optionalen Schritt auf-
gestockt werden. 

Die Entwicklungsflächen zur Erweiterung sind aufgrund der Lage zwischen Verkehrsflächen 
und aufgrund der benötigten Verkehrsflächen auf dem Gelände gering. D.h., die Erweiterung 
in der Fläche ist stark eingeschränkt, weshalb eine Aufstockung früher oder später erforder-
lich wird. 

Da der rechtskräftige Bebauungsplan nur eine eingeschossige Bauweise mit einer Traufhöhe 
von 4,0 m vorsieht, soll der Bebauungsplan entsprechend geändert werden. 

3 Rechtliche Grundlagen und Verfahren 

Im Regionalplan Nordhessen 2009 ist der Geltungsbereich als Bereich für Industrie und 
Gewerbe (Bestand) dargestellt. Außerhalb des Geltungsbereichs grenzt von Norden und Osten 



 

 Gemeinde Meinhard  
 

  Begründung gem. § 9 (8) BauGB zum 
  6. Änderung Bebauungsplan „An der Schindersgasse“  
  Gemarkung Grebendorf 

Ing.-Büro Christoph Henke 
08.05.2024 

 
Seite 

   
 

2

Industrie und Gewerbe (Bestand) und von Westen ein Vorranggebiet Siedlung (Bestand und 
Planung) an. Die B 249 wird als sonstige regional bedeutsame Straße (Bestand) eingestuft. 

Im Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 ist die Fläche der naturräumlichen Hauptein-
heit „Unteres Werraland“ zugeordnet und liegt im Bereich des Raumtyps „bebauter Bereich“ 
In der Entwicklungskarte des Landschaftsrahmenplanes Nordhessen 2000 gehört die Än-
derungsfläche – wie der gesamte umliegende Bereich - zu einem größeren Raum mit heraus-
ragender Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Meinhard (1999) stellt die Flächen innerhalb des 
Geltungsbereiches vollständig als gemischte Baufläche dar. Außerhalb des Geltungsbereiches 
schließen sich in westlicher Lage geplante gemischte Bauflächen, im Norden gemischte Bau-
flächen und Sonderbauflächen (Änderung 2006) an. Östlich der Straße Schindersgasse schlie-
ßen sich gewerbliche Bauflächen an. 

Das zentrale Flurstück 57/46 der aktuellen Bebauungsplanänderung wird im Ursprungsbebau-
ungsplan „An der Schindersgasse“ von 1997 bereits als Mischgebiet festgesetzt. Die Ände-
rungen beziehen sich auf diesen Rechtsstand. Für die umgebenden Flächen wurde der Bebau-
ungsplan mehrfach geändert, im Wesentlichen schließt sich im Norden ein Sondergebiet Nah-
versorgung (Rechtskraft 20.07.2006) an. Die weiteren Gebietskategorien wurden beibehalten. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Meinhard hat in Ihrer Sitzung am 09.08.2018 die 
Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplanes „An der Schindersgasse“ in der Gemar-
kung Grebendorf beschossen. Die Baumaßnahme wurde langfristig geplant und zunächst zu-
rückgestellt, soll aber nun kurzfristig realisiert werden. Das Planungsziel hat sich in der Zeit 
nicht verändert.  

Das Bauleitplanverfahren wird nach den Regelungen des BauGB i.d.F. der Veröffentlichung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), durchgeführt. Da es sich um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung handelt, soll das Verfahren nach § 13 a BauGB durchgeführt werden. 

Die Voraussetzungen des § 13 a BauGB zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind 
gegeben. Die festgesetzten Grundflächen innerhalb des Geltungsbereiches sind kleiner als 
20.000 m². Im Verfahren nach § 13 a BauGB erfolgt keine Umweltprüfung nach § 2 (4) 

BauGB. Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist nicht erforderlich, weil die zu erwartenden 
Eingriffe als erfolgt bzw. zulässig gelten. Es wird durch den Bebauungsplan nicht die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung unterliegen, Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder der europäischen Vogelschutzgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 

Nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des 
vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB.  

4 Zweck und Ziele der Planung 

Mit der Planung bzw. mit der Änderung der bestehenden Festsetzungen soll die planungs-
rechtliche Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung eines bestehenden Betriebes gesi-
chert werden. Die zur Verfügung stehenden Flächen sind durch die vorhandenen Straßen und 
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Erschließungsanlagen begrenzt, so dass durch Änderung der Festsetzungen eine Optimierung 
in der Ausnutzung der begrenzt zur Verfügung stehenden Flächen erreicht werden kann. 

Gleichzeitig sollen die umfangreichen gestalterischen Festsetzungen des Ursprungsbebau-
ungsplanes überprüft und an die Festsetzungen der 5. Änderung des Bebauungsplanes, die für 
die nordöstlich liegenden Flachen gilt, angepasst werden. Darüber hinaus werden aktuelle 
rechtliche Forderungen wie die Festsetzung erneuerbarer Energien und zur Außenbeleuchtung 
aufgenommen.  

5 Festsetzungen und Planinhalte 

5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Im Plangebiet bleiben entsprechend der vorhandenen und angestrebten Nutzungen nach den 
Regelungen der Baunutzungsverordnung Flächen für Mischgebiete gemäß § 6 BauNVO fest-
gesetzt. 

Die allgemein zulässigen Nutzungen Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Schank- 
und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetrie-
be und Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke bleiben zulässig, die allgemein zulässige Nutzung der Tankstelle bleibt 
ausgeschlossen. Die Gartenbetriebe werden aufgrund der fortgeschrittenen Besiedlung und 
Lage ebenfalls unzulässig, wie die Einzelhandelsnutzungen. Im Ursprungsbebauungsplan wa-
ren in den deutlich größer festgesetzten Mischgebieten ausnahmsweise Verkaufsflächen für 
Lebensmittel Vollsortiment bis max. 800 m², Getränke bis max. 100 m² und Textilien bis 
max. 200 m² zugelassen. Da zwischenzeitlich statt den ursprünglich vorgesehenen Mischge-
bietsflächen nördlich ein Sondergebiet Nahversorgung festgesetzt wurde, soll die Verkaufs-
flächen diesem Gebiet vorbehalten bleiben und die Verkaufsflächen damit nicht insgesamt er-
höht werden. 

Die nach § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten bleiben ausge-
schlossen. 

Die Festsetzung der möglichen Ausnutzung orientiert sich an den städtebaulichen Zielvorstel-

lungen, aus der Lage im Siedlungsbestand und den Anforderungen des zu entwickelnden Un-
ternehmens. 

Bisher waren für das Mischgebiet eine GRZ von 0,4, eine GFZ von 0,4, Eingeschossigkeit 
und eine Traufhöhe von 4,0 m festgesetzt. 

Dieses Maß der baulichen Nutzung lässt dem bestehenden Betrieb kaum Entwicklungsmög-
lichkeiten, weil zum einen die Räumlichkeiten vergrößert werden müssen, um der Nachfrage 
der Kunden nachzukommen und zum anderen es zum Geschäft gehört, dass die Kundschaft 
mit dem Kfz kommt, d.h. es müssen Stellflächen inkl. Zu- und Abfahrten zur Verfügung ste-
hen. 

Weil die Entwicklungsflächen aber durch die vorhandenen Erschließungsstraßen begrenzt 
sind, soll eine Höhenentwicklung des baulichen Bestandes ermöglicht werden. Auch weil im 
östlich benachbarten Gewerbegebiet die Traufhöhe mit 6,0 m Höhe festgesetzt ist, ist es aus 
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städtebaulichen Gründen vertretbar, wenn für das Mischgebiet eine Zweigeschossigkeit und 
eine maximale Gebäudehöhe von 10,0 m festgesetzt wird. Im nordöstlich angrenzenden Ge-
werbegebiet wurde mit der 5. Änderung des Bebauungsplanes ebenfalls eine Firsthöhe von 
10,0 m zugelassen. Die bestehenden nordwestlich angrenzenden Wohngebäude sind „1,5 ge-
schossig“ und weisen ebenfalls Gebäudehöhen von bis zu 10,0 m auf. Aufgrund der südöstli-
chen Lage und der Abstände zu diesen Gebäuden werden keine nachteiligen Wirkungen aus-
gelöst. 

Die GRZ soll mit 0,6 festgesetzt werden, um eine höhere Ausnutzung und damit Nachver-
dichtung des Gebiets zu erreichen. Die Größe von 0,6 entspricht dem Richtwert Obergrenze 
gem. § 17 BauNVO in Mischgebieten. 

Die Bezugshöhe auf die umgebenden Erschließungsstraße soll bestehen bleiben, wobei hier 
zur Regelung der Eindeutigkeit die nördliche Schwebdaer Straße in der Mittelachse des Ge-
bäudes konkretisiert wird. 

Die Höhenfestsetzung zu einzelnstehenden Werbeanlagen wird aus der 5. Änderung des Be-
bauungsplanes für das Mischgebiet übernommen, wobei im aktuellen Plan die Errichtung ei-
nes einzelnen Werbepylons bis zu 10 m Höhe zulässig sein soll. 

5.2 Bauweise und sonstige Nutzung der Grundstücke 

In dem Mischgebiet wird eine offene Bauweise festgesetzt, eine Bebauung länger als 50 m ist 
auch aufgrund der Baugrenzen nicht möglich. 

Mit der Festsetzung der überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch 
Baugrenzen werden Mindestabstände zu angrenzenden Flächen auch außerhalb des Geltungs-
bereiches und zu öffentlichen Verkehrsflächen sichergestellt. Die Baugrenzen werden im 
Westen, Norden und Osten jeweils 3,0 m von der Parzellengrenze der Straßen zurückgesetzt. 
Im Süden ist der Abstand von 20,0 m zur asphaltierten Straßenkante gem. § 9 (1) FStrG ein-

zuhalten. 

Aus gestalterischen Gründen ist die Errichtung von Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO nur 
innerhalb des Baugrenzen zulässig, Stellplätze können auch außerhalb des Baugrenzen ausge-
baut werden.  

Zur Erhöhung der Versickerungsrate des Niederschlagswassers sind zur Gestaltung der Stell-
plätze, Wege und Hofflächen usw. nur wasserdurchlässige Beläge wie z.B. breitfugiges Pflas-
ter, Rasengittersteine, Schotterrasen usw. zu verwenden, soweit nicht nutzungsbedingt oder 
durch rechtliche Vorschriften andere Beläge gefordert werden. 

5.3 Landschaftspflegerische Festsetzungen 

Zur Eingliederung der Flächen in das Landschafts- und Ortsbild sind mindestens 80 % der 
nicht überbauten bzw. befestigten Grundstücksflächen als Garten oder Grünfläche anzulegen. 
Auf diesen Flächen sollen mindestens 20 % Baum- oder Strauchpflanzungen gem. Pflanzliste 
(siehe Anhang 2) erhalten (Baum = 10 m², Strauch = 1 m²). Dabei gelten als überbaute Flä-
chen im Sinne der Festsetzung Gebäude, Nebenanlagen, Verkehrs- und Lagerflächen. Es be-
steht für die Eigentümer die Verpflichtung, die zu pflanzenden Gehölze zu erhalten und zu 
pflegen. Zudem sind die zu pflanzenden Bäume entsprechend ihrer Größe nach DIN 18916 
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zur Sicherung zu verankern. PKW-Stellplätze sind einzugrünen und durch Pflanzstreifen mit 
Einzelbäumen gemäß Artenliste im Anhang der Begründung nach mindestens jedem 6. Stell-
platz zu gliedern. 

Die vor Ort vorhandenen Bäume und Gehölze sollen nach Möglichkeit erhalten und zur Ein-
grünung genutzt werden. Vor diesem Hintergrund werden Gehölze zum Erhalt festgesetzt. 
Sollten dennoch festgesetzte Gehölze aus baulichen entfernt werden müssen, so sind sie auf 
fm Grundstück an anderer Stelle zu ersetzen. 

Zum Schutz des Landschaftsbildes im breiten Werratal dürfen Werbeanlagen und einzelnste-
hende Werbepylone eine Höhe von 10 m nicht überschreiten und somit nicht über die zulässi-
ge Bebauung hinausragen. 

Zur Einfriedung der Grundstücke sind lebenden Hecken oder Anpflanzungen (mit Gehölzen 
der Artenliste im Anhang zur Begründung) zu verwenden. Ebenso sind Holzzäune und abge-
pflanzte Draht- und Stahlmattenzäune zulässig. Einfriedungsmauern sind lediglich bis zu ei-
ner Höhe von maximal 1,00 m zulässig (aus Sichtbeton, mit Verputz, Naturstein- oder Sicht-
mauerwerk). 

5.4 Bauordnungsrechtliche und gestalterische Festsetzungen 

Die nicht überbauten und nicht befestigten Grundstücksflächen sind als Gartenflächen anzu-
legen und zu unterhalten. Um eine zeitnahe Funktionserfüllung zu erreichen, sind die An-
pflanzungen auf den Privatgrundstücken von den Grundstückseigentümern zeitgleich, spätes-
tens im darauffolgenden Jahr nach Durchführung der jeweiligen Baumaßnahme durchzufüh-
ren. 

Die Eigentümer der Grundstücke sind verpflichtet, die zu pflanzenden Bäume und Sträucher 
zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die zu pflanzenden Bäume sind mit einer der Größe des 
Baumes entsprechenden Verankerung zu sichern (vgl. DIN 18976). 

Zur Reduzierung des Oberflächenabflusses von Regenwasser und damit zum Schutz des Bo-
den- und Wasserhaushaltes sind die privaten Verkehrsflächen, Stellplätze- und Erschließungs-
flächenwege innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, soweit dies funktional und was-
serrechtlich möglich ist, mit wasserdurchlässigen Bodenbelägen auszustatten. 

Leuchtende Werbeanlagen dürfen auch wegen verkehrssicherungsrechtlicher Anforderungen 
nicht mit Intervallschaltung, Wechselwerbung oder laufenden Werbetexten Bändern betrieben 
werden. Für die Abstände der Werbeanlagen ist darüber hinaus § 9 FStrG zu beachten. Weite-
re verkehrsrechtliche Ausführungen sind dem Anhang der Begründung zu entnehmen. 

Zur Gliederung und Gestaltung des Ortsbildes sind Einfriedungen als lebende Hecken oder 
Anpflanzungen mit den Gehölzen der in der Artenliste (s.a. Anhang) genannten Pflanzen vor-
zunehmen. Alternativ sind Holzzäune zulässig, Draht und Stahlmattenzäune sind abzupflan-
zen. Einfriedungen dürfen eine Höhe von 2,50 m einschließlich Sockelmauer nicht über-
schreiten. Einfriedungen aus Sichtbeton, Naturstein oder verputzte Mauern sind nur bis 1,0 m 
Höhe zulässig. Die Einfriedungen müssen die verkehrsrechtlichen Anforderungen beachten. 

Aus Gründen des Artenschutzes und zur Verbesserung der Biodiversität ist die Anlage von 
vollständig geschotterten Gartenanlagen unzulässig. Der Bedeckungsgrad der als Gartenflä-
chen angelegten Bereiche mit Vegetation muss mind. 75 % betragen. 
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Weitere bauordnungsrechtliche und gestalterische Festsetzungen des Ursprungsbebauungs-
planes von 1997 werden nicht übernommen. Die aktuellen Festsetzungen werden im Rahmen 
der Aktualisierung und Gleichbehandlung aus den Festsetzungen der 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes für die nordöstlich liegenden Flächen abgeleitet. 

5.5 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zur Nutzung 
erneuerbarer Energien 

Zur Förderung erneuerbarer Energien wird die Installation von Anlagen zur Gewinnung sola-
rer Strahlungsenergie (Photovoltaik, Solarthermie) auf mindestens 30 % der Summe der 
Dachflächen der neuen Gebäude festgesetzt, sofern dies wirtschaftlich zumutbar ist. 

Das Unternehmen nutzt bereits jetzt solare Energie, um den eigenen Strombedarf zu decken. 
Darüber hinaus werden Dachflächen für Abluftanlagen benötigt, so dass nicht alle Dachflä-
chen zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund wird der Mindestwert von 30 % festge-
setzt. 

Zum Schutz vor Lichtverschmutzung und zum Schutz der Insektenwelt, enthält der Bebau-
ungsplan Festsetzungen zur Verwendung spezieller Leuchten, deren Anordnung und der je-
weiligen Lichtpunkthöhe. Dabei sind sowohl Helligkeit als auch Beleuchtungsdauer auf das 
notwendige Maß zu beschränken.  

5.6 Erschließung 

5.6.1 Verkehrserschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist durch die Straßen „An der Schindersgas-
se“ und „Schwebdaer Straße“ (Norden und Westen) gesichert. Straßentechnische Neuerungen 
sind mit der Änderung des Bebauungsplanes nicht verbunden. Eine Erschließung unmittelbar 
von der B 249 wird ausgeschlossen. 

Eine Anbindung an den ÖPNV besteht über die Bushaltestelle an der Eschweger Straße in ca. 
350 m Entfernung. 

5.6.2 Ver- und Entsorgung 

Die Trink- und Lösch- Wasserversorgung wird nach wie vor durch Anschluss an die öf-
fentliche Wasserversorgungsanlage sichergestellt.  
Im Bereich der benachbarten Tankstelle befindet sich ein Oberflurhydrant, darüber hinaus in 
der Straße verschiedene Unterflurhydranten. An Löschwasser stehen aktuelle 1.200 l/min zur 
Verfügung. Weitere erforderliche Mengen sind im Bedarfsfall der Landwehr in ca. 275 m 
Entfernung in nördlicher Richtung zu entnehmen. 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt nach wie vor durch Anschluss an die vorhandene Ortskana-
lisation im Trennsystem. 

Die Stromversorgung erfolgt über das vorhandene unterirdische Leitungsnetz. 

Die Erdgasversorgung ist über das in der Schwebdaer Straße vorhandene Leitungsnetz mög-
lich. Eine Erdgasversorgung wird seitens der EON Mitte AG unter der Voraussetzung der 
Wirtschaftlichkeit der Baumaßnahme angeboten. 
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Die Müllbeseitigung wird entsprechend den geltenden Bestimmungen des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Werra-Meißner-Kreis durchgeführt. 

5.7 Flächenbilanz 

Die aus den Festsetzungen resultierende Flächenverteilung der einzeln zu betrachtenden Flä-
chen des Bebauungsplanes stellt sich wie folgt dar: 

Flächenanteile Summe m² BPL-Anteile 

Fläche Mischgebiet MI   
- MI 
- davon überbaubare Grundstücksfläche  

(GRZ 0,6) + 50 % bzw. Überschreitung gemäß § 19 
(4) BauNVO, max. 0,8* 

3.180,00 
 

2.544,00 

82,70 % 

Verkehrsfläche 405,00 10,53 % 
Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung Rad 50,00 1,30 % 
Öffentliche Grünfläche 210,00 5,47 % 

 Plangebiet BPL-Änd. „An der Schindersgasse“ 3.845,00 100,00 % 
* gehen nicht in Gesamtsumme mit ein 

 

6 Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

6.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches stellen sich als überwiegend stark genutzte Flä-
chen dar. Die zentralen Flächen des Flurstücks 57/46 sind mit einem Gebäude überbaut, da-
rum herum befinden sich interne Verkehrsflächen, die z.T. versiegelt sind (Asphalt, Pflaster), 
z.T. geschottert sind.  
Nach Süden zur B 249 befinden sich Rasenflächen mit einzelnen Gehölzen, die vom Radweg 
zerschnitten werden.  
Nach Westen, Norden und Osten befinden sich Gehölzstrukturen, Hecken mit einzelnen 
Überhältern, die den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes entsprechen bzw. 
noch dichter ausgebildet sind. Die Gehölzstrukturen setzen sich aus Bäumen (Ahorn, Eschen, 
Weiden) und Sträuchern (Hartriegel, Forsythie, Schneebeere, Heckenkirsche u.a.) zusammen. 

6.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Die Festsetzungen der 6. Änderung des Bebauungsplanes induzieren eine Nachverdichtung 
auf den Flächen des südlichen Mischgebietes, da dort die GRZ von 0,4 auf 0,6 erhöht und die 
Traufhöhe von 6,0 m in eine Firsthöhe von 10,0 m umgeändert wird. Neben der Erhöhung des 
Versiegelungsgrades und somit Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und das Mikroklima 
gehen keine Auswirkungen auf Natur und Landschaft einher. Dabei wird zu Grunde gelegt, 
dass die überwiegenden vorhandenen Gehölzstrukturen auch zukünftig erhalten bleiben, weil 
sie rechnerisch im Bereich der nicht zu versiegelnden Flächen liegen. Die Errichtung eines bis 
zu 10 m hohen Werbepylons wird nicht zu Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes führen, 
da die sonstigen Gebäude auch bis zu 10,0 m zugelassen sind. 
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In Bezug auf die vorhandenen Gehölzflächen sind artenschutzrechtliche Tatbestände zu be-
rücksichtigen. Sollten Gehölze gerodet werden, so hat dies außerhalb der Brut- und Setzzeit 
zu erfolgen. Aufgrund der Tiefe der Heckenstrukturen ist zumindest von Brutplätzen ange-
passter Vogelarten auszugehen. Der Artenschutz gilt per se und ist unmittelbar vor dem Zeit-
punkt des jeweiligen Eingriffs zu überprüfen. 

Die Vegetationsstrukturen wirken sich auf das Ortsbild positiv aus und sollten daher erhalten 
werden, auch wenn dies in der Dimension nicht explizit festgesetzt wird. 

Aufgrund der bisherigen bereits großflächigen Bau- und Versiegelungstätigkeiten sind die 
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden gering. Das Mikroklima ist durch die Versiegelungen 
bereits vorbelastet, wobei im breiten Werratal i.V. mit dem Werratalsee ein regelmäßiger 
Austausch der Luft stattfindet. 

Aufgrund der Vorbelastungen sind in Bezug auf § 1 a BauGB keine wesentlichen Verschlech-
terungen der Umweltbedingungen zu erwarten. Eine Nachverdichtung der Flächen ist einer 
Neuentwicklung an anderer Stelle im Außenbereich vorzuziehen. 

6.3 Vermeidung und Minimierung der Beeinträchtigungen 

Zur Vermeidung und Minimierung der mit den Festsetzungen verbundenen Auswirkungen 
sollen verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, die sich gleichzeitig auf mehrere natürli-
che Schutzgüter auswirken: 

 Ordnungsgemäße Lagerung nicht benötigten (Ober-)Bodens und Nachweis der sinnvollen 
Verwendung überschüssiger Bodenmassen bzw. der ordnungsgemäßen Entsorgung; 

 Wege- und Stellplatzflächen auf den Grundstücken sind zur effektiven Begrenzung des 
Abflussbeiwertes nur mit Schotter- und Kiesdecke, Schotterrasen, wasserdurchlässiger 
Pflasterung oder Rasengittersteinen auszugestalten, wenn die Versickerungsfähigkeit und 
die wasserrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

 Gärtnerische Anlage der nicht überbaubaren Grundstücksflächen, dabei möglichst Erhalt 
der ausgeprägten Gehölzstrukturen. 

 Schutz und Erhalt des Gehölzbestandes an der Westseite des Geltungsbereiches  

 Durchgrünung und Eingrünung des Baugebietes auf den privaten Flächen 

 Nutzung erneuerbarer Energien zum Schutz des Klimas 

 Verbot der Anlage von vollständig geschotterten Gartenanlagen. 

 Festsetzung zu Art und Gestaltung der Beleuchtung zum Insektenschutz 

6.4 Eingriffsregelung/Kompensationsmaßnahmen 

Gemäß § 13 a Nr. 1 BauGB besteht für Bebauungspläne der Innenentwicklung kein Aus-
gleichserfordernis, wenn die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, unter 20.000 m² 
festgesetzter Grundfläche bleiben. Die festgesetzte Grundfläche beträgt im vorliegenden Än-
derungsverfahren ca. 1.908 m², Bebauungspläne in engen sachlichen, räumlichen und zeitli-
chen Zusammenhang sind nicht bekannt. 
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7 Bodenordnung 

Allein aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes werden keine Maßnahmen der Boden-
ordnung erforderlich. 

8 Hinweise 

Bodendenkmäler 

Vor- und frühgeschichtliche Funde wie Bodendenkmäler sind gemäß § 21 HDSchG dem 
Landesamt für Denkmalpflege, Ketzerbach 11 in 35037 Marburg/Lahn anzuzeigen, in unver-
ändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen. 
Diese Anzeige kann auch gegenüber der Gemeinde Meinhard oder der Unteren Denkmal-
schutzbehörde des Werra-Meißner-Kreises erfolgen. Hinweise auf Bodendenkmäler geben al-
te Steinsetzungen, Bodenfärbungen durch Holzzersetzungen, Scherben, Knochen oder Me-
tallgegenstände. 

Bodeneingriffe sind vor Durchführung zwingend mit der Denkmalfachbehörde, dem Landes-
amt für Denkmalpflege Hessen, Abteilung hessenARCHÄOLOGIE abzustimmen." 

Altlasten 

Ergeben sich im Zuge der Umsetzung der Planung Hinweise auf schadstoffbedingte schädli-
che Boden- veränderungen, die einen Altlastenverdacht begründen können, sind die Mitwir-
kungspflichten nach § 4 Abs. 1 u. 2 HAlt-BodSchG zu beachten. Das Regierungspräsidium 
Kassel ist zwecks Absprache weiterer Maßnahmen unverzüglich zu informieren. 

Bei Umsetzung der Planung ist das vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV 2018) herausgegebene Merkblatt "Boden-

schutz für Bauausführende" zu beachten. 

https://umwelt.hessen.de/Umwelt/Bodenschutz - Rubrik Bodenschutz beim Bauen + weitere 
Informationen 

Energieversorgung 

Das Baugebiet wird hoch- und niederspannungsseitig mittels Erdkabel mit elektrischer Ener-
gie versorgt. Es besteht die Möglichkeit, an das Gasversorgungsnetz angeschlossen zu wer-
den. 

Abstandsflächen nach FStrG  

Entlang der B 249 gilt für Hochbauten und Werbeanlagen die Bauverbotszone gem. § 9 FStrG 
von 20 m zum äußeren Rand der Fahrbahn. Das gilt auch für Aufschüttungen oder Abgrabun-
gen größeren Umfangs sowie für Parkflächen und die Errichtung von Zäunen. 

Änderung von Bebauungsplänen 

Mit der 6. Änderung des Bebauungsplanes treten die entsprechenden Teilbereiche des Bebau-
ungsplanes "An der Schindersgasse", Rechtskraft vom 11.04.1997, außer Kraft. 
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Anhang 

Artenlisten und Hinweise für die Begrünung des Plangebietes 

 

Straßenbäume (Pflanzgröße: StU 16/18, 3 xv)  
Baumhasel Coryllus colurna Gemeine Esche (Sorten) Fraxinus excelsior  
Platane  Platanus x hybrida Robinie Robinia pseudoacacia  
Spitzahorn Acer platanoides Winterlinde (Sorten) Tilia cordata 

Kleinbäume (Pflanzgröße: StU 12/14, 3 xv)  
Rotdorn Crataegus laevi. Paul’s Scarlet  
Eberesche Sorbus aucuparia Feldahorn Acer campestre  
Hainbuche Carpinus betulus Traubenkirsche Prunus padus  
sowie alle vorzugsweise alten Obstbaumsorten 

Ziersträucher (Pflanzgröße 60-100, 2 xv, 1 Strauch/2 m²)  
Weißer Hartriegel Cornus alba Gem. Schneeball Viburnum opulus  
Haselnuß Corylus avellana Holunder Sambucus nigra  
Hundsrose Rosa canina Kornelkirsche Cornus mas  
Schlehe Prunus spinosa Flieder Syringa vulgaris  
Weißdorn Crataegus monogyna  

Geschnittene Hecken  
Feldahorn Acer campestre Hainbuche Carpinus betulus  
Liguster Ligustrum vulgare 

Kletterpflanzen (K = Kletterhilfe notwendig)  
Efeu Hedera helix Hopfen Humulus lupulus (K) 
Kletter-Hortensie Hydrangea petiolaris Knöterich Polygonum aubertii 
(K)Waldgeißblatt Lonicera periclym. (K) Waldrebe Clematis montana rub. (K) 
Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia  
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Auszug der Planzeichnung rechtskräftiger BPLs 
 
Ursprungsbebauungsplan „An der Schindersgasse“ vom 11.041997 - Auszug 
 
 

 
 
 Fläche des aktuellen Änderungsbereichs 
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1. Änderung des Bebauungsplanes „An der Schindersgasse“ - Auszug 
 

 
 
 Fläche des aktuellen Änderungsbereichs 
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